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Xundheit in Bärn

1. Das in der Frühjahrssession
2015 revidierte Medizinalberufege-
setz sieht keine Altersbeschrän-
kung für die privatwirtschaftliche
Berufsausübung der universitären
Medizinalberufe in eigener fachli-
cher Verantwortung vor. Die kanto-
nalen Aufsichtsbehörden sind
dafür zuständig, die Bewilligungs-
voraussetzungen zu überprüfen.
Der Vollzug und die konkrete Um-
setzung dieser Bestimmungen lie-
gen in der Zuständigkeit der kanto-
nalen Aufsichtsbehörden.
Das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) erhebt aktuell bei den kan-
tonalen Aufsichtsbehörden die je-
weilige Vollzugspraxis mit dem
Ziel, eine möglichst optimale An-
wendung dieser Bestimmungen
zu unterstützen. Die Resultate der
Erhebung werden den kantonalen
Aufsichtsbehörden bis Ende 2015
zur Kenntnis gebracht.

2. Der Bundesrat ist der Meinung,
dass die kantonalen Aufsichtsbe-
hörden für entsprechende Mass-
nahmen zuständig sind. Konkret
sind diese dafür verantwortlich, zu
überprüfen, ob die Medizinalper-
sonen physisch und psychisch Ge-
währ für eine einwandfreie Be-
rufsausübung bieten. Diese Über-
prüfung kann in Form eines
Arztzeugnisses erfolgen, das nicht
nur bei Bewilligungserteilung ein-
gefordert wird, sondern regel-
mässig nach Erreichen einer be-
stimmten Altersgrenze. Den Kan-
tonen bleibt es dabei unbelassen,
solche Arztzeugnisse besonders
für Medizinalpersonen zu verlan-
gen, welche in einem sensiblen
Fachbereich wie der Chirurgie
tätig sind.
3./4. Aus der Sicht des Bundesra-
tes ist eine fixe Altersgrenze wenig
sinnvoll, da die gesundheitliche

und fachliche Entwicklung einer
Ärztin oder eines Arztes indivi-
duell abläuft. Diesem Sachverhalt
trägt die Bestimmung im MedBG
Rechnung, wonach die Bewilli-
gung nur erteilt wird, wenn die Ge-
suchstellerin oder der Gesuch-
steller physisch und psychisch
Gewähr für eine einwandfreie Be-
rufsausübung bietet. Den Kanto-
nen steht es zudem offen, eine Be-
willigung befristet zu erteilen.
Weiter beaufsichtigen die Kantone
wie erwähnt die Einhaltung der
Berufspflichten, darunter insbe-
sondere die sorgfältige und gewis-
senhafte Berufsausübung und die
Einhaltung der Fortbildungs-
pflicht im Sinne der Qualitätssi-
cherung.
Dennoch hat der Bundesrat ein
gewisses Verständnis für das An-
liegen, für ausgewählte ärztliche
Tätigkeiten eine Altersgrenze ein-
zuführen oder aber ab einer ge-
wissen Altersgrenze nur noch be-

fristete Bewilligungen für solche
Tätigkeiten zu erteilen. Um eine
entsprechende Regelung schweiz-
weit einheitlich durchzusetzen,
müsste allerdings das MedBG er-
neut angepasst werden.
5. Bereits heute gibt es Kantone,
die ihre Bewilligungen für die pri-
vatwirtschaftliche Berufsaus-
übung der universitären Medizi-
nalberufe in eigener fachlicher
Verantwortung befristen, nicht zu-
letzt, um die Bewilligungsvoraus-
setzungen regelmässig überprü-
fen zu können. Es sind deshalb
wiederum die kantonalen Auf-
sichtsbehörden, die einerseits die
entsprechende Bewilligung ver-
längern und andererseits bestim-
men, wie lange die verlängerten
Bewilligungen gültig sind.

Stand der Beratungen: 
Im Rat noch nicht behandelt.

Antwort des Bundesrates vom 27.5.2015 (gekürzt)

Am 31. Dezember 2013 waren
laut Quelle der FMH in der
Schweiz 258 Chirurgen über 
65 Jahre alt und beruflich noch
aktiv. Zehn davon waren über 
80 Jahre alt. Nach schweren
Fehlleistungen eines 78-jährigen
Chirurgen wurde in der letzten
Zeit das Thema Alter der Ärzte,
besonders der Chirurgen, in den

Medien wieder aktuell. Selbst die
FMH ist der Meinung, dass Chir-
urgen und invasiv tätige Ärzte mit
besonders sensiblen Fachgebie-
ten sich bereits mit 60 Jahren
einer Gesundheitsprüfung un-
terziehen sollten.

Die öffentlichen Spitäler kennen
eine Alterslimite, die Pensionie-
rung, die sich zwischen 65 bis 
67 Jahren bewegt. Einige Ärzte in
Kaderpositionen verabschieden
sich vorzeitig von den öffentlichen
Spitälern und gehen in die Privat-
praxis, damit sie keiner Alters-
limite unterstellt sind und weiter 

in ihrem Fachgebiet arbeiten
 können.

1. Kann sich der Bundesrat vor-
stellen, eine für eine bessere
Patientensicherheit gesetzli-
che Anpassung in Bezug auf
die Altersgrenze vorzuneh-
men, wie sie bereits in der Ver-
ordnung über die univer-
sitären Medizinalberufe des
Kantons Zürich verankert
sind?

2. Kann er sich vorstellen, Ge-
sundheitsbeurteilung für be-
sonders sensible Berufsbe-
reiche innerhalb der akademi-

schen Gesundheitsberufe (Mi-
krochirurgie usw.) einzufüh-
ren?

3. Bis zu welchem Alter soll das
selbstständige Führen von
Operationen grundsätzlich
möglich sein?

4. Bis zu welchem Alter dürfen
Ärzte assistieren und ihre
 Erfahrung an Jüngere weiter-
geben?

5. Verlängerungsanträge sollten
möglich sein. Von wem und in
welchen Abständen müssten
sie überprüft werden?

Margrit Kessler 

Nationalrätin GLP
Kanton St. Gallen

INTERPELLATION vom 19.3.2015
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Versorgungsprobleme mit Arzneimit-

teln (AM) sind zum Tagesgeschäft ge-

worden, melden  europäische Spital-

apotheker. 

Auf ihre Befragung in 36 Ländern (Nov.

2014) gaben 86 Prozent von ihnen an,

mit Lieferschwierigkeiten von AM kon-

frontiert zu sein, ein grosser Teil täglich

oder mindestens wöchentlich. Oft feh-

len Antiinfektiva, Krebsmedikamente

und Betäubungsmittel. Der Verband

EAHP und die GSASA fordern ein Mel-

deregister, wie es die US-amerikani-

sche FDA realisiert hat. Die Transpa-

renz zur Verfügbarkeit von AM soll auch

in der Schweiz verbessert werden. Ar-

beiten zum Aufbau eines Melderegis-

ters startete das BWL im Jahr 2012.

Das BAG wurde beauftragt, die Situa-

tion zu analysieren und Handlungs-

empfehlungen aufzuzeigen. Der Be-

richt steht noch immer aus.

Der aktuelle europaweite Liefereng-

pass mit Augmentin® (Nov. 2014-April

2015) zeigt die Dringlichkeit der Proble-

matik, denn auch der zweite Anbieter

auf dem Schweizer Markt kann den Be-

darf nicht abdecken, Lieferprobleme

auch bei alternativen Produkten beste-

hen. Die Pflichtlager können das Ver-

sorgungsproblem nicht auffangen.

Der Bundesrat wird gebeten, folgende

Fragen zu beantworten:

1. Wie wird sichergestellt, dass sich

die im Aufbau befindliche Melde-

und Koordinationsplattform der

Schweiz als Frühwarnsystem eig-

net?

2. Umfasst die Meldepflicht alle ver-

sorgungskritischen Human-AM,

alle AM der «List of essential

Drugs» der WHO, alle BAG-emp-

fohlenen Impfstoffe? Nach welchen

Kriterien wird die Liste erstellt?

Welche Fachkreise haben Zugang

zu den Meldungen?

3. Wie wird mit Versorgungsengpäs-

sen umgegangen, wenn die AM

nicht auf der Liste der Melde- und

Koordinationsplattform figurieren?

4. Ist vorgesehen, dass die Heraus-

gabe von Herstellungsunterlagen

und die Erteilung von Herstellbe-

willigungen an weitere Hersteller

bei Versorgungsengpässen verfügt

werden kann?

5. Wie wird sichergestellt, dass ein

medizinischer Bedarf, zum Bei-

spiel bei Marktrückzug und bei der

Vergütung, geprüft wird? Wie wirkt

sich ein Referenzpreissystem auf

die Versorgung aus?

6. Wird im Zulassungsverfahren ge-

prüft, dass ausreichend Massnah-

men zur regelmässigen Wartung

der Produktionsanlagen umge-

setzt werden, um Versorgungseng-

pässe durch Qualitätsmängel zu

vermeiden?

7. Wie wird die Lieferfähigkeit der Zu-

lassungsinhaber im Zulassungs-

verfahren oder bei der Aufnahme

auf die SL-Liste berücksichtigt?

8. Welche Massnahmen sieht er bei

der Lagerhaltung und bei der Her-

stellung vor?
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Arzneimittel: 
Versorgungsprobleme lösen

Bea Heim

Nationalrätin SP
Kanton Solothurn

Der Bundesrat beurteilt die Versor-
gungssituation in der Schweiz zum
gegenwärtigen Zeitpunkt als ausrei-
chend und gesichert. Temporäre
Versorgungslücken können aber zu
einem grösseren Aufwand in der
Beschaffung von Medikamenten
durch die Leistungserbringer füh-
ren. Seit Oktober 2010 haben Spitä-
ler und öffentliche Apotheken dank
der vorgezogenen Revision des
 Heilmittelgesetzes deutlich mehr
Möglichkeiten, Versorgungslücken
durch direkte Einfuhr oder Eigen-
herstellung zu schliessen.
Die Verantwortung für die Versor-
gung mit Arzneimitteln liegt im
Grundsatz bei den Kantonen. In Er-
füllung des Postulates Heim «Si-
cherheit in der Medikamentenver-
sorgung» prüft das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) zusammen mit
dem Bundesamt für wirtschaftliche
Landesversorgung (BWL), Swiss-
medic und der Armeeapotheke, mit
welchen Massnahmen der Bund die
Kantone bei dieser Aufgabe unter-
stützen kann.
1. Im 4. Quartal 2015 wird die Infor-
mations- und Koordinationsplatt-
form des BWL ihren Betrieb aufneh-
men. Ab diesem Zeitpunkt müssen
Zulassungsinhaberinnen innert fünf
Tagen melden, wenn absehbar ist,
dass ein bestimmtes lebenswichti-
ges Arzneimittel während mehr als

vierzehn Tagen nicht lieferbar sein
wird. 
2./3. Die Zulassungsinhaberinnen
müssen Versorgungslücken mel-
den, wenn ein Arzneimittel nicht
substituiert werden kann, wenn sich
aus einer längeren Versorgungslü-
cke gravierende gesundheitliche
Folgen ergeben und wenn bei diesen
 Produkten in den letzten drei Jahren
tatsächlich Versorgungsengpässe
oder Lieferunterbrüche aufgetreten
sind. Gemeldet werden müssen so-
wohl Präparate, welche auf der «List
of essential Drugs» der WHO aufge-
führt sind, als auch andere lebens-
wichtige Arzneimittel sowie alle
Impfstoffe der Kategorie ATC J07
(Kinderlähmung, Diphtherie, Teta-
nus, Keuchhusten, Haemophilus in-
fluenzae Typ b, Hepatitis B, HPV,
Masern, Mumps, Röteln, Schweine-
grippe). Wenn das BWL Kenntnis
über Versorgungsengpässe bei an-
deren Arzneimitteln erhält, kom-
men die gleichen Prozesse zur An-
wendung, wie bei den zu meldenden
Arzneimitteln. Falls nötig werden
weitere Präparate auf die Liste der
zu meldenden Präparate aufge-
nommen. Die gemeldeten Daten
unterstehen dem Berufs-, Ge-
schäfts- und Fabrikationsgeheim-
nis. Der direkte Zugang ist daher
dem BWL vorbehalten. 
4./6. Wer die Zulassung eines Arz-

neimittels beantragen will, muss
über eine Herstellbewilligung von
Swissmedic verfügen. Diese wird
auf entsprechendes Gesuch hin
nach einem ordentlichen Verfahren
erteilt. Dabei wird namentlich ge-
prüft, ob die Firma die erforderli-
chen Good-Manufacturing-Practi-
ces-(GMP-)Standards erfüllt; dazu
wird auch die Wartung der Anlagen
der Herstellerfirma geprüft. Bei
Herstellungsunterlagen handelt es
sich um Geschäftsgeheimnisse und
damit um vertrauliche Daten der
Zulassungsinhaberin. Der Bund hat
keine rechtlichen Grundlagen, die
es ihm erlauben, die Herausgabe
von Herstellungsunterlagen an
Dritte zu verfügen.
5./6. Eine Firma entscheidet selbst-
ständig, ob und wie lange sie ein
Arzneimittel herstellen und in der
Schweiz vermarkten will. Es ist der
Zulassungsinhaberin ebenfalls frei-
gestellt, ein Gesuch um Aufnahme
eines Arzneimittels auf die Speziali-
tätenliste (SL) zu beantragen. Für
den Rückzug vom Markt eines Arz-
neimittels ist kein Bewilligungsver-
fahren vorgesehen. Ist ein Arznei-
mittel von grosser medizinischer
Bedeutung, kann das BAG ein zuge-
lassenes Arzneimittel von Amtes
wegen in die SL aufnehmen, aus-
nahmsweise eine Preiserhöhung
gewähren oder auf eine Preissen-
kung im Rahmen einer Überprüfung
der SL verzichten, auch wenn die

Kriterien zur Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit – der Auslandpreis-
vergleich und der therapeutische
Quervergleich – dies nicht zulassen
würden. Arbeiten für ein auf die
Schweiz angepasstes Referenz-
preissystem für patentabgelaufene
Arzneimittel, welches auch die Ver-
sorgungssicherheit berücksichtigt,
werden im Jahr 2015 aufgenom-
men.
7. Die Zulassung fokussiert auf Qua-
lität, Sicherheit und Wirksamkeit
eines Arzneimittels. Die Lieferbar-
keit ist weder in der Schweiz noch im
Ausland Gegenstand des Zulas-
sungsverfahrens. Die Verfügbarkeit
am Markt ist eine der Voraussetzun-
gen für die Aufnahme eines Arznei-
mittels in die SL. Arzneimittel, die
nicht lieferbar sind, werden aus der
SL gestrichen, wobei kurzfristige
Lieferunterbrüche toleriert werden.
8. Der Bundesrat ist der Ansicht,
dass die Lagerhaltung auf allen Stu-
fen sowie die dezentrale Herstellung
die wichtigsten Elemente für eine si-
chere Arzneimittelversorgung dar-
stellen. Er wird sich im Kurzbericht
dazu äussern, mit welchen konkre-
ten Massnahmen der Bund und die
Kantone eine sichere und geordnete
Versorgung mit Heilmitteln im gan-
zen Land am wirkungsvollsten si-
cherstellen können.

Stand der Beratungen: 
Im Rat noch nicht behandelt.

Die Antwort des Bundesrates vom 27.5.2015 (leicht gekürzt)
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